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A Begründung  

A.1 Anlass, Ziele und Zwecke 

Der Gemeinderat der Gemeinde Birgland hat in seiner Sitzung vom 13.07.2011 die Aufstel-

lung des sachlichen Teilflächennutzungsplans ĂKonzentrationszonen Windñ gemªÇ Ä 5 Abs. 

2b Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. §35 Abs. 3 S. 3 BauGB beschlossen. Ziel des Aufstel-

lungsbeschlusses war es, im Gemeindegebiet Konzentrationszonen für die Windkraft auszu-

weisen und damit die Zulässigkeit von Windkraftvorhaben an anderer Stelle auszuschließen. 

 

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 3 

Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 30.11.2011 bis 30.12.2011. Nach Abwägungs- und 

Billigungsbeschluss vom 13.06.2012 erfolgte die förmliche Beteiligung nach §§ 3 Ab. 2 und 

4 Abs.1 BauGB. Eine Wiederholung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand 

vom 19.09.2012 bis 18.10.2012 statt. Der Feststellungsbeschluss wurde am 14.11.2012 ge-

fasst.  

Der sachliche Teilflächennutzungsplan Konzentrationszonen Wind wurde von der oberen 

Verwaltungsbehörde gemäß § 6 BauGB nicht genehmigt. Durch die anschließende Änderung 

der BayBO (Einführung der im Folgenden ausgeführten 10H Regel) fehlte einer räumlichen 

Steuerung vorrübergehend das unmittelbare Erfordernis ohne konkreten Antrag auf Geneh-

migung einer Windkraftanlage.  

Laut § 35 (1) Nr. 5 BauGB sind im Außenbereich Vorhaben zulässig, die "der Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie" dienen, "wenn öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen" und "die ausreichende Erschließung gesichert ist". Diese gesetzlichen 

Vorgaben zur Zulässigkeit von Windenergieanlagen (WEA) wurden seit dem 01.08.2014 

durch eine Änderung des Baugesetzbuches, die allgemein als Länderöffnungsklausel be-

zeichnet wird, ausgeweitet. Die Länderöffnungsklausel ermöglichte es den Bundesländern 

die Privilegierung von WEA im Außenbereich einzuschränken, indem sie zusätzliche Min-

destabstände zu vorhandener Bebauung festlegen.  

Von dieser Klausel machte die Landesregierung Bayerns Gebrauch, indem sie am 

17.11.2014 ein entsprechendes Gesetz zur Änderung der BayBO beschloss (in Kraft mit der 

Veröffentlichung im Bay. Gesetz- und Verordnungsblatt vom 20.11.2014). Die Privilegierung 

von Windkraftanlagen gem. § 35 Abs. 1 BauGB wird durch die Änderung der BayBO einge-

schränkt. Als Bemessungsgrundlage der Abstände gilt nach Art. 82 Abs. 1 und 2 folgende 

Regelung: 

Ă(1) Ä 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestab-

stand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 

30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) ï sofern in diesen 

Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind ï und im Geltungsbereich 

von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 

(2) Höhe im Sinn des Abs. 1 ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors. Der Abstand 

bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das im 

jeweiligen Gebiet im Sinn des Abs. 1 zulässigerweise errichtet wurde bzw. errichtet werden 

kann.ñ 
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Durch diese sogenannte 10 H-Regelung wurden Flächen auf denen in Bayern, und somit 

auch in Birgland, Windenergieanlagen errichtet werden können, enorm eingeschränkt.  

In der Zwischenzeit hat sich die Relevanz Erneuerbarer Energien u.a. durch den fortschrei-

tenden Klimawandel und die Energiekriese verschärft. So sehen die Ziele des Klima-Pro-

gramms des Landes Bayerns, unter anderem die Klimaneutralität bis 2040 und eine CO2-

Einsparung bis 2030 um 65% im Vergleich zu 1990 (vorgestellt in der Regierungserklärung 

vom 21.07.2021 durch Dr. Markus Söder) vor. Um dies erreichen zu können erkannte der 

Bayerische Landtag, dass die erneuerbaren Energien verstärkt ausgebaut werden müssen. 

Mit Wirkung ab 16.11.2022 erfolgte daher eine Änderung der BayBO (Art. 82 und Art. 82a).  

Die Änderung enthält bestimmte Voraussetzungen für Ausnahmen von der 10 H-Regelung. 

Erfasst sind dabei insbesondere Waldflächen aber auch Bereiche entlang wichtiger Verkehr-

sachsen. Für diese Ausnahmefälle gilt nunmehr ein Abstand von 1.000 m zu Wohngebäuden 

in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ort-

steile (§ 34 BauGB) ï sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise 

zulässig sind ï und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB. 

Zusätzlich werden Landschaftsschutzgebiete im Zuge der Änderung des BNatSchG zum 

01.02.2023 für die Errichtung von Windkraftanlagen geöffnet.  

Aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich Flächen in 

signifikanten Umfang, die in Birgland für die Errichtung von Windkraftanlagen privilegiert sind. 

Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zum sachlichen Geltungsbereich der vorliegenden 

Planung. Es besteht damit die Gefahr einer ungeordneten Errichtung von Windenergieanla-

gen im Außenbereich.  

Die Gemeinde Birgland möchte die Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindege-

meindegebiet geordnet steuern. Zu diesem Zweck hat der Gemeinde Birgland beschlossen, 

den sachlichen Teilflächennutzungsplan (STFNP) ĂKonzentrationszonen Windñ weiterzufüh-

ren und die Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegemeindegebiet mittels Konzent-

rationszonen und der damit verbundenen Wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu steu-

ern. Die Errichtung von Windenergieanlagen soll auf die ausgewiesenen Konzentrationszone 

beschränkt werden, außerhalb sind Windenergieanlagen anschließend nicht mehr zulässig 

(Ausschlusswirkung). Mit den ausgewiesenen Konzentrationszonen soll der Nutzung der 

Windenergie im Gemeindegemeindegebiet ausreichend substanziell nutzbarer Raum zur 

Verfügung gestellt werden.  

Mit der Planung werden folgende Zielsetzungen verfolgt, die sich in der Planungskonzeption 

niederschlagen. Im Gemeindegemeindegebiet soll ein angemessener Beitrag zum Klima-

schutz und zur Förderung der erneuerbaren Energien geleistet werden. Dabei sollen geeig-

nete Standorte für die Windenergie gefunden werden, die die Errichtung von modernen Wind-

energieanlagen ermöglichen. 

A.2 Verfahren  

Der Gemeindegemeinderat der Gemeinde Birgland hat in der öffentlichen Sitzung am 

13.07.2011 die Aufstellung des Sachlichen Teilflªchennutzungsplans ĂKonzentrationszonen 

Windñ gemäß § 5 Abs. 2b Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. §35 Abs. 3 S. 3 BauGB beschlos-

sen. 
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Gleichzeitig wurde am 13.07.2011 der Vorentwurf gebilligt und beschlossen, die frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 

Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB zum Vorentwurf des Bauleitplans, jeweils in der Fassung vom 

13.07.2011 durchzuführen.  

Die frühzeitige Bürger- und Trägerbeteiligung fand in der Zeit vom 30.11.2011 bis 30.12.2011 

statt. Nach Abwägungs- und Billigungsbeschluss vom 13.06.2012 erfolgte die förmliche Be-

teiligung nach §§ 3 Ab. 2 und 4 Abs.2 BauGB. Eine Wiederholung der öffentlichen Auslegung 

nach § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 19.09.2012 bis 18.10.2012 statt. Der Feststellungsbe-

schluss wurde am 14.11.2012 gefasst.  

Der sachliche Teilflächennutzungsplan Konzentrationszonen Wind wurde in der Folge von 

der oberen Verwaltungsbehörde gemäß § 6 BauGB nicht genehmigt. Die Gemeinde Birgland 

hat aufgrund der nunmehr geänderten Rahmenbedingungen nach BayBO in der Sitzung am 

08.02.2023 beschlossen den Feststellungsbeschlusses aufzuheben und die Planung fortzu-

führen. 

Das der Planung zugrundeliegende Konzept wurde aufgrund der geänderten Rahmenbedin-

gungen seit 2012 überarbeitet. Daraus ergibt es sich eine neue Flächenkulisse. Aufgrund der 

vorherigen Planung wurde als Beteiligungsschritt eine erneute Beteiligung nach §§ 3 Ab. 2 

und 4 Abs.2 BauGB gewählt. Diese fand vom 15.06.2023 bis 17.07.2023 statt. 

Anschließend an die Beteiligung erfolgte eine Prüfung und Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss in der Sitzung des Gemein-

derates am 13.09.2023. 

Eine weitere öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 

29.09.2023 bis 30.10.2023 statt.  

Die Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der weiteren öffentlichen 

Auslegung sowie der Feststellungsbeschluss erfolgten in der Sitzung des Gemeinderates am 

13.12.2023. 
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A.3 Ausgangssituation 

A.3.1 Verwaltungsraum 

Die Gemeinde Birgland liegt im Lkr. Amberg-Sulzbach, circa. 17 km westlich von Amberg und 

49 km östlich von Nürnberg.  

 

Abbildung 1: Übersichtsplan Gemeinde Birgland 1 

A.4 Landes und Regionalplanerische Ziele und Grundsätze  

Die Wahl tatsächlich geeigneter Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen stellt ein 

wesentliches Mittel zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen dar und verbessert die 

Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Landes- und Regionalplanung liefert Vorgaben für die 

Flächenwahl. 

A.4.1 Landesentwicklungsprogramm 2022 (LEP) 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern befindet sich derzeit in Fortschreibung. Insbeson-

dere umgesetzt werden dabei auch die Vorgaben der Bundesgesetzgebung des WaLG bzw. 

die Flächenziele für Windenergiegebiete nach WindBG. Von Bedeutung für den Klimaschutz, 

die Energieerzeugung und den Energieverbrauch sind im Wesentlichen folgende Ziele und 

Grundsätze des LEP (Änderungsfassung mit Stand 01.06.2023):  

Klimaschutz:  

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf die Klimaneutralität in 

Bayern hingewirkt werden. (Grundsatz 1.3.1) 

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch 

[é] die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien [é] (Grundsatz 1.3.1) 

 
1 Quelle: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
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Hohe Standortqualität: 

Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standort-

qualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt wer-

den. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirt-

schaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhan-

dene Stärken ausgebaut werden.(LEP (G) 1.4.1) 

Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass [...] er seine landschaftliche 

Vielfalt sichern kann. (LEP (G) 2.2.5) 

Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzung 

Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuer-

lich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für 

die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln,  

erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürli-

chen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe 

sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. (LEP (G) 5.4.1)  

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz erhalten wer-

den. [...]. (LEP (G) 5.4.1) 

Wald und Waldfunktionen 

Wälder, insbesondere große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskul-

turell oder hinsichtlich ihrer Funktionen besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschnei-

dungen und Flächenverlusten bewahrt werden. (LEP (G) 5.4.2)  

Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur:  

Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im überragenden 

öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit dienenden Um und Ausbau 

der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinf-

rastruktur gehören insbesondere 

 

Á Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung 

Á Energienetze sowie 

Á Energiespeicher (Grundsatz 6.1.1) 

Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien:  

Á Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu 

nutzen (Ziel 6.2.1). 

Windenergie:  

In jedem Regionalplan sind im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten Vorrangge-

biete für die Errichtung von Windenergieanlagen in erforderlichem Umfang festzulegen. Als 

Teilflächenziel wird zur Erreichung des landesweiten Flächenbeitragswertes nach dem Wind-

energieflächenbedarfsgesetz für jede Region 1,1 % der Regionsfläche bis zum 31. Dezember 
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2027 festgelegt. Die Steuerungskonzepte haben sich auf Referenzwindenergieanlagen zu 

beziehen, die dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Abwägung der Steuerungskonzepte 

entsprechen. (Ziel 6.2.2). 

In den Regionalplänen können im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten ergän-

zend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt werden 

(Grundsatz 6.2.2). 

Erhalt freier Landschaftsbereiche:  

Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden (Grundsatz 7.1.1). 

In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen möglichst ver-

mieden und andernfalls diese möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung 

soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnit-

tene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden (Grundsatz 7.1.3). Freie Landschaftsbe-

reiche, die keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt sind, 

sollen weiterhin vor Lärm geschützt werden. (Grundsatz 7.1.3). 

Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem:  

Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere 

auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildle-

bender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt wer-

den. (Grundsatz 7.1.6). 

Schutz des kulturellen Erbes:  

Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und regionalen Vielfalt 

geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und Ortskerne sollen unter Wahrung 

ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwi-

ckelt werden (Grundsatz 8.4.1). 

A.4.2 Regionalplan  

Aufgrund der o.g. Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogrammes, befindet sich der Re-

gionalplan derzeit in Vorbereitung zur Ausweisung der erforderlichen Windenergiegebiete 

nach WindBG. Planerische Vorgaben eines Fortschreibungsentwurfes liegen derzeit noch 

nicht vor.  

Im Regionalplan Oberpfalz Nord werden zu Erneuerbaren Energien darüber hinaus aber fol-

gende Aussage getroffen: (B X Energienutzung):  

Zu 4 Nutzung von regenerativen Energien und Abwärme  

Eine verstärkte Nutzung von regenerativen Energien und Abwärme trägt zusammen mit so-

genannten passiven Maßnahmen der rationellen Energieverwendung (Nutzung von Energie-

einsparmöglichkeiten) langfristig zur Verringerung der Mineralölabhängigkeit und zur Erhö-

hung der Versorgungssicherung der Region bei. Zu den natürlich erneuerbaren Energien 

zählen vor allem Wasserkraft, Sonnenenergie, Umgebungswärme, Holz, Stroh und aus Ab-

fällen und anderen Biomassen anfallende Energie. Die Palette der regional verfügbaren 
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Energien wird dadurch erweitert und die Umwelt insbesondere bei Abwärmenutzung entlas-

tet. Eine verstärkte Nutzung in der Region vorhandener Energiepotentiale kann insbesondere 

bei Beteiligung der regionalen Wirtschaft an den dafür notwendigen technologischen Entwick-

lungen neue Impulse geben. 

Für das Gebiet der Region ist ein regionales Energieversorgungskonzept erstellt worden. 

Träger der "Planstudien Regionales Energieversorgungskonzept Region Oberpfalz-Nord" 

war eine Arbeitsgemeinschaft aus den regionalen und örtlichen Energieversorgungsunter-

nehmen sowie den Gebietskörperschaften. In der Studie wird ein Abgleich künftiger Versor-

gungsmöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der Nutzung von regenerativen 

Energien und Abwärme vorgenommen. 

Unter den Gesichtspunkten der Umweltentlastung, des vorhandenen Energiepotentials sowie 

der Abnahmemöglichkeiten kommt eine verstärkte Nutzung von regenerativen Energien und 

insbesondere von Abwärme aus Kraftwerken und Industriebetrieben vor allem in den Ober-

zentren Amberg und Weiden i.d.OPf., in den Mittelzentren Schwandorf, Sulzbach-Rosen-

berg, Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz, Waldsassen und Tirschenreuth, im mögli-

chen Mittelzentrum Neunburg vorm Wald, im Unterzentrum Mitterteich sowie im Kleinzentrum 

Weiherhammer in Betracht. 

Im Rahmen der Aufstellung des STFNP ĂWindkraftkonzentrationszonenñ sind dar¿ber hinaus 

konkurrierende räumliche Belange zu berücksichtigen, die mitunter in den Zielen und Grunds-

ätzen des Regionalplanes dargelegt sind. 

Kapitel B I Natur und Landschaft formuliert folgende Ziele  

1 Landschaftliches Leitbild  

1.1  Die wasserführenden Talräume, insbesondere der Naab mit Haidenaab und Waldnaab, 

des Regens, der Vils sowie der Wondreb, einschließlich der Seitentäler, sollen als Le-

bensraum für Pflanzen und Tiere gesichert werden. Sie sollen vor übermäßiger Belas-

tung bewahrt werden; vorhandene Belastungen sollen abgebaut werden. 

1.2  In der Frankenalb soll vor allem durch eine Durchgrünung landwirtschaftlich genutzter 

Flächen auf ein vielgestaltiges Landschaftsbild mit einer stärkeren Vernetzung natur-

naher Bereiche hingewirkt werden.  

1.3  Im Oberpfälzer Bruchschollenland soll durch die Sicherung naturnaher Landschaftsbe-

standteile, durch Rekultivierung großflächiger Abbaugebiete und Um-wandlung mono-

strukturierter Waldbestände auf eine Stärkung des Naturhaushaltes hingewirkt werden.  

1.4  Im Oberpfälzer Wald, im Fichtelgebirge und im Steinwald soll durch die Bewahrung und 

Schaffung von Ausgleichsflächen und die Sicherung naturnaher Ursprungsbereiche 

von Fließgewässern auf eine ökologische Stabilisierung und eine stärkere Gliederung 

der Landschaft hingewirkt werden.  

1.5  In den östlichen Teilräumen des Oberpfälzer Waldes soll nach Möglichkeit auch durch 

geeignete grenzüberschreitende Maßnahmen des Naturschutzes auf die Erhaltung und 

Wiederherstellung wertvoller Lebensräume und auf die Stärkung biologischer Wech-

selbeziehungen und Vernetzungen hingewirkt werden. 
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2 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete  

2.1  In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu. 

3 Gestaltung und Pflege der Landschaft 

3.1 Auf eine geeignete Pflege der Landschaft, insbesondere in den landschaftlichen Vor-

behaltsgebieten, soll hingewirkt werden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Regionalplan Region Oberpfalz-Nord, Zielkarte 3 Landschaft und Erholung 

Kapitel B III Gestaltung und Pflege der Landschaft formuliert folgende Ziele  

3 Gestaltung und Pflege der Landschaft 
 
3.1  Die für Naturhaushalt und Landschaftsbild wertvollen Landschaftsteile der Region, wie 

sie insbesondere in landschaftlichen Vorbehaltsgebieten zu finden sind, bedürfen zur 

Erhaltung ihrer Eigenart und ökologischen Funktionsfähigkeit bestimmter Pflege- und 

Gestaltungsmaßnahmen. Der Pflege bedürfen insbesondere landwirtschaftliche Flä-

chen, die nach der Aufgabe extensiver Nutzungsformen (z.B. Weideflächen) in ihrem 

schützenswerten Artenbestand bedroht sind. [é] 
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Kapitel B XI Wasserwirtschaft formuliert folgende Ziele  

2 Wasserversorgung  

2.1  Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Wasserversorgung 

Zur Sicherung empfindlicher Bereiche der Grundwassereinzugsgebiete werden [..] 

Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für Wasserversorgung festgelegt. [é] 

2.1.1 In den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Wasserversorgung sollen die 

Grundwasservorkommen gegen Verunreinigungen und Veränderungen ge-

schützt werden. 

2.1.2 In Vorranggebieten für Wasserversorgung soll bei raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen der Sicherung der Trinkwasserversorgung der Vorrang 

eingeräumt werden. 

2.1.3 In Vorbehaltsgebieten für Wasserversorgung soll der Sicherung von Trinkwas-

ser auch unter Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonde-

res Gewicht beigemessen werden. 

 

Abbildung 3: Regionalplan Region Oberpfalz-Nord, Zielkarte 2 Siedlung und Versorgung 

A.4.3 Flächennutzungsplan 

Der vorliegende sachliche Teilflächennutzungsplan wird als Änderung des Flächennutzungs-

planes aufgestellt.  
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Der Flächennutzungsplan dient weiterhin dazu zukünftige Siedlungsentwicklungen darzustel-

len und fungiert somit als relevantes Abwägungsmaterial. Im Abwägungsprozess sind beab-

sichtigte räumliche Entwicklungen, insbesondere die Ausweisung von Wohnbauflächen, der 

Ausweisung von Konzentrationszonen und damit der Stärkung erneuerbarer Energien ge-

genüberzustellen. 
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A.5 Planinhalte 

A.5.1 Planungsinstrument 

Der Gemeinde Birgland beabsichtigt die Nutzung der Windenergie auf dem Gemeindegebiet 

räumlich zu steuern. Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB stellt die Errichtung von Windenergiean-

lagen im Außenbereich ein privilegiert zulässiges Vorhaben dar, für welches ein Rechtsan-

spruch auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung besteht, sofern öffent-

liche Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Ohne 

eine planungsrechtliche Steuerung kann eine geordnete Entwicklung demnach nicht gewähr-

leistet werden. 

Zur Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von Birgland wird 

ein STFNP nach § 5 Abs. 2b BauGB aufgestellt. Es werden Konzentrationszonen für die 

Nutzung der Windkraft ausgewiesen, mit dem Ziel eine Steuerungswirkung i.S. des § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich zu erreichen. 

A.5.2 Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des STFNP und die damit einhergehende Konzentrationswirkung er-

strecken sich auf den gesamten privilegierten Außenbereich des Gemeindegebietes. Das be-

deutet, außerhalb der Konzentrationszonen ist im Gemeindegebiet von Birgland keine wei-

tere Windenergienutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zulässig. 

Durch die Regelungen nach Art. 82 und 82a BayBO wird die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 

Nr. 5 für Windkraftanlagen auf bestimmte Teilflächen des Außenbereiches im Gemeindege-

biet begrenzt. Die Beschränkung des sachlichen/räumlichen Geltungsbereiches durch die 

gesetzlichen Regelungen nach BayBO wird vorliegend hilfsweise als hartes Ausschlusskrite-

rium gewertet. Zwar können Windenergiegebiete nach WindBG ab 31.05.2023 die Abstands-

vorgaben nach Art. 82 und 82a unterschreiten, mit dem vorliegenden Planungsinstrument 

erfolgt jedoch eine Steuerung der privilegierten Windenergienutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB. 

Art. 82 Windenergie und Nutzungsänderung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude 

(1) § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestab-

stand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 

BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) ï sofern in diesen 

Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind ï und im Geltungsbereich 

von Satzungen nach § 35 Abs. BAUGB § 35 Absatz 6 BauGB einhalten. 

(2) 1Höhe im Sinn des Abs. 1 ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors. 2Der Abstand 

bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das im 

jeweiligen Gebiet im Sinn des Abs. 1 zulässigerweise errichtet wurde bzw. errichtet werden 

kann. 

(3) Soll auf einem gemeindefreien Gebiet ein Vorhaben nach Abs. 1, das nicht unter Abs. 5 

fällt, errichtet werden und würde der in Abs. 1 beschriebene Mindestabstand auch entspre-

chende Wohngebäude auf dem Gebiet einer Nachbargemeinde einschließen, gilt hinsichtlich 

dieser Gebäude der Schutz der Abs. 1 und 2, solange und soweit die Gemeinde nichts anderes 

in einem ortsüblich bekannt gemachten Beschluss feststellt. 
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(4) Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, 

    1.wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben der in Abs. 1 beschriebenen Art vor 

dem 21. November 2014 eine Darstellung für die Zwecke des. § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB 

erfolgt ist, 

    2.soweit und sobald die Gemeinde der Fortgeltung der Darstellung nicht bis einschließlich 

21. Mai 2015 in einem ortsüblich bekannt gemachten Beschluss widerspricht und 

    3.soweit und sobald auch eine betroffene Nachbargemeinde der Fortgeltung der Darstellung 

nicht bis einschließlich 21. Mai 2015 in einem ortsüblich bekannt gemachten Beschluss wider-

spricht; als betroffen gilt dabei eine Nachbargemeinde, deren Wohngebäude in Gebieten im 

Sinn des Abs. 1 in einem geringeren Abstand als dem 10-fachen der Höhe der Windkraftanla-

gen, sofern der Flächennutzungsplan jedoch keine Regelung enthält, maximal in einem Ab-

stand von 2000ל m, stehen. 

(5) Die Abs. 1 und 2 finden ferner keine Anwendung auf Vorhaben, die der Erforschung, Ent-

wicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, welche 

    1.in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraft im Sinn des Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

und 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes oder auf Sonderbauflächen oder in Sonder-

gebieten für Windkraft, die durch Flächennutzungsplan festgesetzt sind, errichtet werden, 

    2.in einem Abstand von hºchstens 2000ל m zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet errich-

tet werden und bei denen der erzeugte Strom überwiegend zur Versorgung der in dem Ge-

werbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist, 

    3.längs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (BImSchG), Bundesautobahnen oder vier- oder mehrstreifigen Bundesstra-

ßen in einer Entfernung von bis zu 500 m errichtet werden; die in § 9 des Bundesfernstraßen-

gesetzes geregelten Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen, sich aus anderen öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften ergebende gesetzliche Mindestabstände sowie im Einzelfall dar-

über hinaus erforderliche Sicherheitsabstände sind hinzuzurechnen, 

    4.die Voraussetzungen des § 16B Absatz 1 und § 16B Absatz 2 BImSchG in der am 31. 

August 2021 geltenden Fassung erfüllen, 

    5.auf militärischem Übungsgelände errichtet werden oder 

    6.im Wald im Sinn des Art. 2 Abs. 2 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2 des Bayerischen Wald-

gesetzes errichtet werden, wenn von der Mitte des Mastfußes zum Waldrand mindestens ein 

Abstand in Höhe des Radius des Rotors eingehalten wird; Voraussetzung ist, dass der Wald 

bereits am 16. November 2022 bestanden hat. 

(6) Die Frist nach § 35 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c BauGB ist nicht anzuwenden 

Art. 82a Feste Abstandsvorschriften für Windenergieanlagen 

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 

der Windenergie dienen, in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 genannten Fällen nur Anwendung, 

wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1000ל m zu Wohngebªuden in Gebieten mit 

Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 

BauGB) ï sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind ï 

und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 2Art. 82 Absatz 2 

Satz 2 gilt entsprechend. 3Im Fall des Artikel 82 Abs. Absatz 4 findet Satz 1 keine Anwendung. 
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A.5.3 Darstellung Konzentrationszonen 

Die Darstellung stellt eine Überlagerung der bestehenden Nutzung dar und lässt diese auch 

weiterhin zu, sofern nicht durch konkrete Vorhaben zur Errichtung von WKA standortbezogen 

Flächen in Anspruch genommen werden. 

Die Darstellungen des STFNP entfalten in diesem Fall eine Rechtswirkung, die der eines 

Bebauungsplanes entspricht. Ausschlaggebend für die Abgrenzung, in welchen Bereichen 

Windkraftanlagen konform mit der Planungsabsicht der Kommune errichtet werden können, 

sind demnach die festgelegten und in der Begründung beschriebenen Ausschlusskriterien. 

Rotor-Out 

Die Konzentrationszonen werden als sog. Rotor-Out-Flächen ausgewiesen. Eine Windkraft-

anlage ist im Sinne der vorliegenden Planung liegt dann innerhalb der Konzentrationszonen, 

wenn der Mastfuß innerhalb der Konzentrationszonen liegt. Der Rotor darf hingegen die Au-

ßengrenze der Konzentrationszonen überstreichen. 

A.6 Planungsvorgehen und Methodik 

Aufgrund der Ausschlusswirkung, die mit dem STFNP entsprechend des § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB einhergeht, ist es für die Kommune ein schlüssiges gesamträumliches Konzept mit-

nachvollziehbaren Kriterien von besonderer Bedeutung. Überdies sind die rechtlichen Maß-

stäbe, die an eine Konzentrationsplanung gelegt werden aufgrund der Ausschlusswirkung 

sehr hoch, es ist erforderlich sowohl die Festlegung von Positiv- als auch Negativflächen 

nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Die Transparenz des Verfahrens und der letztendlichen Entscheidung für Konzentrationszo-

nen wurzelt in einer schlüssigen Vorgehensweise. Dies gilt sowohl für die materiell inhaltli-

chen Aspekte als auch für das Verfahren. 

A.6.1 Prüffolge 

Aus der Rechtsprechung hat sich eine Prüffolge etabliert, die das methodische Grundgerüst 

für die Planung und die Grundlage für die Vorgehensweise bildet. Darüber hinaus sind im 

Laufe der Rechtsprechung Maßgaben entstanden, die Teil der Prüfung eines schlüssigen 

gesamträumlichen Konzeptes sind.  

Planungsziel der Gemeinde Birgland, aber auch Maßgabe aus der Rechtsprechung ist der 

Anspruch mit der Konzentrationszonenplanung der Nutzung der Windenergie in substanziel-

ler Weise Raum zu verschaffen. Zum einen soll die festgelegte Fläche daher eine ausrei-

chende Größe aufweisen, zum anderen soll absehbar sein, dass sich eine Windkraftnutzung 

in den ausgewiesenen Flächen auch durchsetzen kann. 

Grundlage für die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes mit einer Auswei-

sung von Konzentrationszonen ist entsprechend der Rechtsprechung des BVerwG ein 

schlüssiges gesamträumliches Konzept.  

Die Prüfreihenfolge sieht vor, zunªchst Ăharte Tabuzonenñ auszuschlieÇen, in denen die Er-

richtung von Windkraftanlagen tatsächlich oder rechtlich nicht möglich ist. In einem weiteren 

Schritt werden Ăweiche Tabuzonenñ ausgeschlossen, in denen die Errichtung und der Betrieb 
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von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, jedoch nach den städte-

baulichen Vorstellungen der Kommune anhand eigener Kriterien keine Windenergieanlagen 

aufgestellt werden sollen. Die resultierenden Potentialflächen werden in der kommunalen Ab-

wägung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch konkurrierende öffentliche Belange 

letztendlich auf die auszuweisenden Konzentrationszonen verdichtet. Bei diesem Vorgehen 

wird darauf geachtet, dass das Ergebnis in Relation dazu steht, der Nutzung der Windkraft 

substanziell Raum zu verschaffen.  

Maßgebliche Größe für die Beurteilung ist die verbleibende Fläche nach Anwendung der har-

ten Ausschlusskriterien, also diejenigen Flächen, die einer Abwägung zugänglich sind. 

 

 

 

A.6.2 Ermittlung von Konzentrationszonen im Verfahren 

Die final festgelegten Konzentrationszonen sind das Ergebnis einer schlüssigen Abschich-

tung im Sinne eines abschnittweisen Vorgehens. Die Qualität und Belastbarkeit des Ergeb-

nisses resultierten hierbei aus den angewandten Kriterien.  

Im Verfahren kann die Abschichtung gewährleistet werden, indem sich die Ausarbeitung des 

Planungskonzepts abschnittsweise vollzieht. In einem ersten Schritt wurde durch Anwendung 

der harten Kriterien in einer gesamträumlichen Betrachtung zunächst vorläufige Potentialflä-

chen erarbeitet. Diese vorläufigen Flächenkulisse stellt die maßgebliche Größe für die spä-

tere Überprüfung dar, ob die endgültigen Konzentrationszonen geeignet sind der Nutzung 

der Windenergie ausreichend substanziellen Raum zu verschaffen. 

Die Gemeinde kann über das notwendige Maß (harte Ausschlusskriterien) hinaus, im Rah-

men der kommunalen Abwägung, weitere Kriterien zum Ausschluss der Windenergienutzung 

formulieren (weiche Ausschlusskriterien).  

Harte 
Ausschlusskriterien

ωAusschluss aus 
rechtlichen oder 
tatsächlichen 
Gründen

Weiche 
Ausschlusskriterien

ωAusschluss aus 
städtebaulichen  
Gründen

Flächenbezogene 
Abwägung

ωindividuelle 
Kriterien für einen 
Flächenausschluss

Substanziell ausreichender Raum gegenüber den 

Ermittelten Potentialflächen nach Anwendung har-

ter Kriterien? 

Rück- 

kopplung 

erforderlich 

Ergebnis: ausgewiesene Konzentrationszonen  
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Im Laufe des Bauleitplanverfahrens werden im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-

ligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB bzw. im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach 

§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB konkurrierende Belange eingebracht. Im Abwägungsprozess 

müssen die eingebrachten Belange mit dem Anspruch, der Nutzung der Windenergie Raum 

zu verschaffen und den Kriterien, die der Abwägung unterliegen, in Verhältnis gebracht wer-

den. Dabei sind die abwägungsrelevanten Belange nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-

gen.  

Als Ergebnis der kommunalen Abwägung entstehen die ausgewiesenen Konzentrationsflä-

chen. Im Rahmen einer sachgerechten Ermittlung von Konzentrationszonen nach dem Prin-

zip der Abschichtung, stellt die Abwägung im Bauleitplanverfahren den letzten Schritt vor der 

Prüfung dar, ob der Windenergie substanziell ausreichend Raum verschafft wurde.  

A.7 Flächenkulisse 

Die Ausschlusskriterien stellen die Grundlage für die Verdichtung auf konkrete Flächen zur 

Ausweisung von Konzentrationszonen dar.  

Um die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für bestimmte Eignungsflächen zu gewährleis-

ten und um dem Zweck und der Anwendung im Ablauf des Planungsprozesses gerecht zu 

werden, müssen die Kriterienkategorien eindeutig abgegrenzt werden. 

A.7.1 Harte Ausschlusskriterien 

Die Anwendung der harten Ausschlusskriterien geschieht aufgrund der Rechtsprechung. Als 

harte Tabuzonen werden diejenigen Flächen bezeichnet, auf denen die Windkraftnutzung 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausscheidet. Aufgrund der besonderen Regelun-

gen in Bayern (Art. 82 und 82a BayBO) werden zudem hilfsweise die Vorgaben zur Privile-

gierung (Einschränkung sachlicher Geltungsbereich) als harte Ausschlusskriterien darge-

stellt. 

Die Kriterien unterliegen nicht der Abwägung und müssen auf belastbaren Quellen basieren, 

wie etwa Fachgesetzen oder Normen. Ergänzend zu den allgemein anwendbaren Rechts-

quellen, können auch solche Kriterien eingestellt werden, in deren Umgriff Windkraftnutzung 

tatsächlich ausgeschlossen ist.  

Ausschlusskriterien müssen häufig abstrakt bestimmt werden; das bedeutet, geltende Nor-

men oder Richtlinien bestimmen häufig keinen Abstandswert oder Tabuflächen, sondern re-

lative Größen mit Anlagenbezug. Abstände zu Wohngebäuden gelten z.B. in Abhängigkeit 

vom Rotordurchmesser. Zur Definition harter Ausschlusskriterien greift der Gemeinde auf 

eine typisierende Betrachtung zurück.  

Für die Ausschlusskriterien wird eine Referenz-WEA mit folgenden Eckpunkten herangezo-

gen: 

Referenzanlage (Beispielanlage: ENERCON E-160 EP5 E2) 

Gesamthöhe (GH):  245m 

Nabenhöhe (NH):  165m (Abgerundet von 166m der Beispielanlage) 

Rotordurchmesser:  160m 
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Die durchschnittliche Anlagenkonfiguration der 2021 in Bayern neu installierten Anlagen be-

trägt laut der Deutschen WindGuard eine Gesamthöhe von 195m, eine Nabenhöhe von 132m 

sowie einen Rotordurchmesser von 128m. Dabei ist zu beachten, dass die im Jahr 2021 neu 

installierte Anlagen zuvor z.T. langwierige Planungs- und Genehmigungsphasen durchlaufen 

mussten. Zusätzlich ist ein Ende der Entwicklung bei den Anlagehöhen momentan nicht ab-

sehbar. Es wurde eine Referenzanlage gewählt, die sich über den erläuterten Durchschnitt-

werten befindet, jedoch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten realistisch erscheint. Laut Ur-

teil des VGH Baden-W¿rttemberg ist es Ă[é] ausreichend, wenn die zugrunde gelegte Refe-

renzanlage [é] der Lebenswirklichkeit entspricht, sich also in der Bandbreite der heute gän-

gigen Anlagenhöhen und -typen bewegtñ (siehe VGH Baden-Württemberg, 13.10.2020 - 3 S 

526/20). Dies ist für die gewählte Referenzanlage zutreffend.  

 

Abbildung 4: Skizze Referenzanlage (eigene Darstellung) 

A.7.2 Weiche Ausschlusskriterien 

Weiche Kriterien schließen jene Flächen aus, in denen die Errichtung und der Betrieb von 

Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, in denen nach den städte-

baulichen Vorstellungen der Gemeinde aber keine Windenergieanlagen aufgestellt werden 
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sollen. Es können nur solche Kriterien eingestellt werden, die sich klar definiert für das ge-

samte Gemeindegebiet anwenden lassen. 

Ziel der weichen Kriterien ist die Vermeidung und Minimierung von Konflikten bei der Aus-

weisung von Konzentrationszonen. Aus diesem Grund resultiert hierbei die Belastbarkeit 

nicht aus der Rechtswirkung der Quelle, sondern aus den städtebaulichen Zielsetzungen der 

Kommune, die in der kommunalen Abwägung berücksichtigt werden können. 

Weiche Ausschlusskriterien sind im Laufe des Verfahrens veränderlich. Insbesondere sol-
len auch die Abwägungsrelevanten Inhalte aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung für die Überlegungen zu weichen Ausschlusskriterien in Betracht gezogen werden. 

A.7.3 Sonstige Ausschluss- und Eignungskriterien  

Sonstige Ausschluss- und Eignungskriterien stellen Argumente dar, die in eine flächenbezo-

gene Abwägung eingebracht werden können und zur Entscheidung der Gemeinde für kon-

krete Konzentrationszonen führen. Grundlage ist jedoch der Ansatz von Potentialflächen, die 

aus den vorhergehenden Kriterien resultieren.  

Charakteristisch im Gegensatz zu den beiden anderen Kriterienkategorien ist der konkrete 

Konfliktbezug und die damit einhergehende konkretere Betrachtungsebene. Die Kriterien ba-

sieren somit auf der individuellen Sachlage der jeweiligen Potentialflächen.  

Auch für die sonstigen Ausschluss- und Eignungskriterien wurden die abwägungsrelevanten 

Inhalte aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in Betracht gezogen. 

A.7.4 Harte Ausschlusskriterien 
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A.7.4.1 Erläuterung der harten Ausschlusskriterien 

I. Siedlungsbereiche (Planbereiche nach § 30 BauGB und unbeplante Innenbereiche 

nach § 34 BauGB sowie Einzelwohngebäude im Außenbereich (nach § 35 BauGB)  

Die Privilegierung von Windkraftanlagen bezieht sich auf Flächen, die als Außenbereich nach 

§ 35 BauGB zu bewerten sind. Planbereiche nach § 30 BauGB sowie der unbeplante Innen-

bereich nach § 34 BauGB können daher nicht Planbereich für die Ausweisung einer Konzent-

rationszone sein. Die Bereiche kommen tatsächlich und rechtlich nicht für eine Windkraftnut-

zung in Frage und werden als hartes Ausschlusskriterium gewertet. Bereits mit Wohnnutzung 

belegte Flächen im Außenbereich kommen ebenfalls tatsächlich nicht für eine Windkraftnut-

zung in Frage und werden als hartes Ausschlusskriterium gewertet. 

 

Abbildung 5: Siedlungsbereiche (hartes Ausschlusskriterium)  
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II. Infrastrukturanlagen 

Bestehende Infrastrukturanlagen können durch Windkraftanlagen nicht überbaut werden und 

sind daher als tatsächliche Ausschlussbereiche, also hartes Ausschlusskriterium zu werten. 

Für einige Anlagen gelten darüber hinaus Schutzabstände, in Form von rechtlichen Aus-

schlussbereichen, ebenfalls als hartes Ausschlusskriterium. Vorliegend umfasst der Aus-

schluss folgende Infrastruktur: 

- In ihrer Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wies die Autobahn 

GmbH des Bundes darauf hin, dass Windkraftanlagen einen Abstand von Nabenhöhe 

zuzüglich Rotorradius bzw. mindestens 100m zur Autobahn einhalten müssen. Für 

die Referenzanlage würde sich ein Abstand von 265 m ergeben (165 Nabenhöhe der 

Referenzanlage + 100 m). Der Abstand wird nach telefonischer Auskunft (16.08.2023) 

in Genehmigungsverfahren im Hinblick auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs gefordert. Gemäß § 9 FStrG führt die Vorgabe innerhalb des Anbaubeschrän-

kungsbereiches zur Ablehnung, sodass dieser Bereich (Abstand insgesamt 100m + 

80 m Rotorradius) als hartes Ausschlusskriterium gewertet wird. Darüber hinaus wird 

der geforderte Abstand im Hinblick auf die gewählte Referenzanlage als Restriktion 

berücksichtigt und in der Begründung unter dem Kapitel Hinweise und Restriktionen 

dargestellt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit liegt hier in der Einzelfallbetrach-

tung bei der Genehmigungsbehörde (Vgl. Winderlass Bayern 2016 Nr. 7.10.1). Eine 

gesetzliche Grundlage zum Ausschluss liegt nicht vor. 

- Staats- sowie Kreisstraßen, einschließlich Bauverbot nach Art. 23 und 24 BayStaWG 

(20m/ 15m) und überstreichbarem Rotorradius nach der Referenzanlage (80m). Dar-

aus ergibt sich ein Abstand von 100 m für Staatstraßen und ein Abstand von 95 m für 

Kreisstraßen. Weitere Informationen zur Anbaubeschränkungszone ergehen in der 

Begründung unter dem Kapitel Hinweise und Restriktionen. 

- Hochspannungsfreileitung (<110kV) 
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Abbildung 6: Infrastrukturanlagen (hartes Ausschlusskriterium) 
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III. Gewässerschutz (Trinkwasserschutzgebiete Stufe I und II) 

Im Gemeindegebiet von Birgland liegen folgende Trinkwasserschutzgebiete: ĂDickatshofñ 

(Schwend-Poppenburg Gruppe - 1975), ĂFrechetsfeldñ (Schwend-Poppenburg Gruppe - 

1975) sowie Teilbereiche der Trinkwasserschutzgebiete ĂBeselbergñ (Bachetsfeld Gruppe 

2012), und ĂLauterhofen Hallerbrunnenñ(2022). Die Schutzzonen I und II der von der Planung 

betroffenen Trinkwasserschutzgebiete Dickatshofñ (Schwend-Poppenburg Gruppe - 1975), 

ĂFrechetsfeldñ (Schwend-Poppenburg Gruppe - 1975) sowie ĂBeselbergñ (Bachetsfeld 

Gruppe 2012) sind gemäß den Vorgaben der Verordnungen Ausschlussbereiche und werden 

als harte Ausschlusskriterien gewertet. 

 

Abbildung 7: Gewässerschutz (hartes Ausschlusskriterium) 
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IV. Gesetzlich geschützte Biotope 

Gesetzlich geschützte Biotope werden als hartes Ausschlusskriterium behandelt. Bei den 

Gebieten handelt es sich um Gebiete, deren Schutz eine direkte Flächeninanspruchnahme 

ausschließt. Die Bewertung von Biotopen als harte Ausschlusskriterien wird auch in der ein-

schlägigen Rechtsprechung bestätigt (vgl. VGH Baden-Württemberg, 13.10.2020 - 3 S 

526/20). 

 

Abbildung 8: gesetzlich geschützte Biotope (hartes Ausschlusskriterium) 
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V. Schutzabstände aufgrund optisch bedrängender Wirkung ï 490m - zu Wohngebäu-

den. 

Der Begriff der sog. Ăoptisch bedrªngenden Wirkungñ ist durch die vergangene und aktuelle 

Rechtsprechung in Bezug auf optische Wirkungen von WEA (insb. deren Drehbewegungen 

der Rotoren) auf Wohngebäude geprägt worden (siehe insb. BVerwG, 11.12.2006 - B 72.06; 

OVG Münster, 09.08.2006 - 8 A 3726/05; OVG Münster, 24.06.2010 - 8 A 2764/0). Es stellt 

eine Konkretisierung des grundsätzlich zu beachtenden Rücksichtnahmegebots gemäß § 35 

Abs. 3 S. 1 BauGB i.V.m. § 15 BauNVO dar. 

Optisch bedrängende Wirkungen liegen demnach vor, wenn durch die Nähe der geplanten 

WEA zu einem Gebäude dieses optisch überlagert und vereinnahmt wird, d.h. die WEA eine 

unausweichliche Dominanz des Blickfeldes von diesem Gebäude aus bewirkt. Relevant sind 

hierbei ausschließlich bewohnte Gebäude (vgl. OVG Lüneburg, 03.11.2016 - 12 ME 131/16). 

Gemäß den Konkretisierungen der Rechtsprechung ergibt sich in Bezug auf ein mögliches 

Vorliegen optisch bedrängender Wirkungen folgende Herangehensweise: 

Ist der Abstand zwischen Wohnhaus und WEA geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

WEA, so ist im Regelfall von einer optisch bedrängenden Wirkung der WEA auszugehen. 

ĂEin Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der Anlage ¿berla-

gert und vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall durch den verkürzten Ab-

stand und den damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in das Sichtfeld, 

dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wirdñ (OVG M¿ns-

ter, 09.08.2006- 8 A 3726/05). 

Der Abstand vom zweifachen der Gesamthöhe (2H) der Referenzanlage wird daher als har-

tes Ausschlusskriterium herangezogen. Gleichzeitig wird darauf verzichtet immissionsschutz-

rechtlich zwingend erforderliche Abstände zu Wohnbebauung zu ermitteln. Die Herange-

hensweise wird durch die aktuelle Rechtsprechung gedeckt (siehe Niedersächsisches OVG, 

25.04.2019 - 12 KN 226/17, Niedersächsisches OVG, 18.05.2020 - 12 KN 243/17). 

Der Abstand 2H ist aufgrund der Änderungen des WaLG in das BauGB aufgenommen wor-

den:  

§ 249 Sonderregelungen für Windenergieanlagen an Land  

(é) 

(10) 1Der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung steht einem Vorha-

ben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 

der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte 

des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu 

Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windenergieanlage entspricht. 

2Höhe im Sinne des Satzes 1 ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors 

Für Wohnnutzungen, die nicht vom Schutzbereich des Art. 82/82a BayBO erfasst sind, wird 

für die harten Ausschlusskriterien ein Abstand von 490 Metern (2H) zum Schutz vor optisch 

bedrängender Wirkung als hartes Ausschlusskriterium gewertet. 
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Abbildung 9: 2H (hartes Ausschlusskriterium) 

Die Ermittlung der maßgeblichen Siedlungsbereiche erfolgte auf Grundlage einer Auswer-

tung der Vermessungsdaten zur Nutzung sowie von Luftbildern zu vorhandener schützens-

werter Wohnnutzung über die Innenbereichslagen nach § 34 BauGB und Bebauungsplan-

gebiete nach § 30 BauGB hinaus, die mit den Privilegierungsregelungen der BayBO ge-

schützt sind (Vgl. Ziffer VI). 
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VI. Seismologische Messstationen 

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe verwies im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung auf folgende seismologische Messstationen:  

- Station GRB1 bei Brünnthal, Gemeinde Kastl im Landkreis Amberg/Sulzbach 

- Station GRB4 bei Heldmannsberg, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger 

Land 

Für beide Anlagen besteht laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ein 

Schutzradius von 5 km, innerhalb dessen die Errichtung von Windenergieanlagen nicht zu-

lässig ist. 

In Abstimmung mit dem Landratsamt (Mitteilung 11.08.2023) sind die Radien von 5 km um 

die seismologischen Messstationen als harte Ausschlusskriterien zu werten, da Genehmi-

gungsanträge für Windkraftanlagen in diesem Bereich bis zu einer Änderung der Rechtslage 

abgelehnt werden. Der Schutzradius von 5 km um die beiden genannten Messstationen wird 

daher als hartes Ausschlusskriterium berücksichtigt. 
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Abbildung 10:seismologische Messstationen inklusive Schutzradius von 5km (hartes Ausschlusskriterium) 

VII. Einschränkungen Privilegierungsbereich gem. Art. 82/82a BayBO  

Gemäß Art. 82a BayBO findet § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erfor-

schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese 

Vorhaben einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohngebäuden  

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zu-

lässig sind, oder  

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB einhalten. 
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und eine der Ausnahmetatbestände nach Art 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 aufweisen. 

Die Bereiche sind aus dem Privilegierungstatbestand für Windkraftanlagen ausgeschlossen. 

Sachlich können die betreffenden Flächen von einer Konzentrationszonenplanung daher 

nicht erfasst werden und werden als hartes Ausschlusskriterium gewertet. 

Der Abstand von 1.000m bemisst sich von Gebäudekante bis zum Mastfuß.  

In der abschließenden Darstellung der harten Ausschlusskriterien erfolgt eine Darstellung der 

bisher aufgeführten harten Ausschlusskriterien, kombiniert mit den Vorgaben der Privilegie-

rung nach Art 82 und Art 82a BayBO. Die verbleibende Fläche ist somit der gegenständliche 

Planungsraum im Gemeindegebiet und unterliegt der planerischen Steuerung des Plange-

bers, während die nunmehr ausgeschlossenen Flächen aufgrund rechtlicher oder tatsächli-

cher Vorgaben ausgeschlossen sind und/oder Windkraftanlagen hier nicht als privilegierte 

Nutzung zugelassen werden können. 

Die Ermittlung der maßgeblichen Siedlungsbereiche erfolgte auf Grundlage einer Auswer-

tung der Vermessungsdaten und bestehender Bebauungspläne zur Nutzung sowie von Luft-

bildern zu vorhandener schützenswerter Wohnnutzung, die als Innenbereichslagen nach § 

34 BauGB zu werten sind. 
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Abbildung 11: Zusammenschau harte Ausschlusskriterien und privilegierter Nutzungsbereich Windenergie  
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A.7.4.2 Flächenübersicht nach Anwendung harter Ausschlusskriterien 

Die gesamte Fläche der Gemeinde Birgland beträgt 6.243 ha. Nach Abzug der harten Aus-

schlusskriterien:  

- Siedlungsbereiche,  

- Infrastrukturanlagen (qualifizierte Straßen inkl. Anbauverbotszonen etc. und Hoch-
spannungsfreileitungen <100kV), 

- Gewässerschutz (Trinkwasserschutzgebiete Zone I und II), 

- Gesetzlich geschützte Biotope 

- Schutzabstände aufgrund optisch bedrängender Wirkung zu Wohngebäuden (2H = 
490m), 

- Seismologische Messstationen inklusive Schutzradius von 5km, 

- und Privilegierungsbereiche gem. Art. 82/82a BayBO  

verbleiben folgende Flächen, die in Karte 1363-3-1 sowie in Abbildung 12 dargestellt sind:  

Flächen aus Karte 1363-3-1 und Abbildung 12 Größe in ha. 

1 41,4 ha 

2 25,4 ha 

3 17,0 ha 

Gesamte Fläche von Flächen unter 1 ha 2,1 ha 

Gesamt: 85,9 ha 

Tabelle 1: Übersicht der Flächen nach Abzug der harten Ausschlusskriterien 

 
Mit der Gesamtfläche von ca. 85,9 ha verbleiben rund 1,4 % der ursprünglichen Fläche des 
Gemeindegebietes. 
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Abbildung 12: Flächenübersicht nach Anwendung der harten Ausschlusskriterien (vgl. Anlage: Karte 1363-3-1) 
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A.7.5 Weiche Ausschlusskriterien 

 

 

 

A.7.5.1 Erläuterung der weichen Ausschlusskriterien 

Die Gemeinde Birgland wendet keine weichen Ausschlusskriterien an. Flächen, auf denen 

nach städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde keine Windenergieanlagen aufgestellt 

werden sollen, werden in der anschließenden flächenbezogenen Abwägung erläutert. 
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A.7.6 Flächenbezogene Abwägung 

 

 

 

Die Flächen, die nach Abzug der harten Ausschlusskriterien verbleiben wurden hinsichtlich 

ihrer Eignung als Windkraftkonzentrationszonen einer flächenbezogenen Abwägung unter-

zogen. Im Rahmen der kommunalen Abwägung erfolgte eine Auswahl der geeignetsten Flä-

chen. Folgende Aspekte wurden in der Standortanalyse untersucht und in die Abwägungs-

entscheidung einbezogen. 

Konzentration von Windenergieanlagen (entlang vorbelasteter Bereiche) 

Die Windkraftnutzung soll sich städtebaulich geordnet auf zentrale Standorte im Gemeinde-

gebiet mit jeweils mehreren Anlagen konzentrieren. Einem Verstreuen einzelner Anlagen 

¿ber das gesamte Gemeindegebiet (ĂVerspargelungñ) soll planerisch entgegengewirkt wer-

den. Dies entspricht dem städtebaulichen Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

der Windenergie. 

Die Gemeinde Birgland sieht bereits vorbelastete Standorte als besonders geeignet für eine 

Konzentration von Windenergieanlagen an, da dort potenzielle Beeinträchtigungen gering 

ausfallen. Dazu gehören Flächen entlang der Bundesautobahn sowie Flächen die an bereits 

bestehende Windenergieanlagen grenzen. Die Vorbelastung bezieht sich sowohl auf das 

Landschaftsbild als auch auf die Lärmsituation. Aufgrund dieser Ausführungen sind die Flä-

chen 2 und 3 bevorzugt auszuweisen. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 

und zu zwei bereits bestehenden Windenergieanlagen, wovon sich eine bereits innerhalb der 

Fläche 3 befindet. 

 

Die übrige Fläche 1 sowie die kleinen Flächen ohne Nummerierung (unter 1 ha Größe) be-

finden sich über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. Eine angestrebte Konzentration von 

WEA ist unter Berücksichtigung dieser Flächen nicht möglich, gleichzeitig befinden sich diese 

Flächen nicht in bereits vorbelasteten Bereichen und würden demnach eine zusätzliche Be-

lastung für das Landschaftsbild und die Lärmsituation bedeuten. 
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Ergebnis: ausgewiesene Konzentrationszonen  
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Resultat: Flächen entlang bereits vorbelasteter Bereiche im Gemeindegebiet werden als Kon-

zentrationszonen ausgewiesen. So ergibt sich eine geordnete städtebauliche Entwicklung 

der Windenergie.  

 

Windhöffigkeit 

 

Die Windhöffigkeit im Gemeindegemeindegebiet ist im bayernweiten Vergleich hoch. Insge-

samt reichen die Windgeschwindigkeiten in 140 m Höhe von 5,4 bis 7,2 m/s. Dabei werden 

die niedrigeren Windgeschwindigkeiten (unter 6 m/s) nur in vereinzelten Tallagen im Südos-

ten, Nordosten und Westen erreicht. Auch die Windgeschwindigkeiten über 7 m/s tauchen 

nur vereinzelt in kleinen Bereichen verteilt über das Gemeindegebiet auf. Der Großteil der 

Fläche der Gemeinde weist in 140 m Höhe Windgeschwindigkeiten von 6 bis 7 m/s auf. Unter 

den verbleibenden Potentialflächen weisen die Flächen 2 und 3 durchschnittlich eine höhere 

Windhöffigkeit als die Fläche 1 auf. Insgesamt sind jedoch ähnlichen Windgeschwindigkeiten 

in den Potentialflächen vorhanden, daher erfolgt keine Selektion von Flächen anhand des 

Kriteriums Windhöffigkeit. 
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Abbildung 13: Mittlere Windgeschwindigkeit in 140m Höhe im Gemeindegemeindegebiet [Bayrische Vermes-

sungsverwaltung 2023, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Euro Geographics] 

Ergebnis Flächenbezogene Betrachtung 

Die Gemeinde Birgland möchte der Nutzung der Windenergie substantiell Raum verschaffen, 

gleichzeitig soll durch eine räumliche Steuerung die übermäßige Belastung der Gemeinde 

verhindert und eine vereinzelte Ausweisung (ĂVerspargelungñ) vermieden werden. Besonde-

res gewichtet wird eine Konzentration von Windenergieanlagen im Umfeld zu bereits vorbe-

lasteten Bereichen. Die Gemeinde Birgland stellt daher die Eignungsflächen 2 und 3 als 
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Konzentrationszonen KW A und KW B dar. Die Eignungsfläche 1 wird aufgrund der vorge-

nannten Planungserwägungen nicht ausgewiesen. 

A.7.6.1 Flächenübersicht nach Anwendung der flächenbezogenen Abwägung 

Nach dem zusätzlichen Abzug von Flächen durch die flächenbezogene Abwägung verbleiben 

die Konzentrationszonen als Ergebnis der Planung. Die Konzentrationszonen sind in Karte 

1363-3-2 sowie in Abbildung 14 dargestellt:  

Konzentrationszonen aus Karte 1363-3-2 und Abbildung 14 Größe in ha. 

KW A 25,4 ha 
KW B 17,0 ha 
Gesamt: 42,4 ha 

Tabelle 2: Flächenübersicht der Konzentrationszonen 

Mit der Gesamtfläche von ca. 42,4 ha verbleiben rund 0,7 % der ursprünglichen Fläche des 

Gemeindegebiets. Von den Flächen nach Abzug der harten Ausschlusskriterien (ha) verblei-

ben 49,4 %. 
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Abbildung 14: Darstellung der Konzentrationszonen 

  






























































































